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Einleitung

Im vergangenen Oktober veröffentlichte das 
Bundesamt für Statistik (BFS) die aktuelle 
Statistik der Sonderpädagogik für das Schul-
jahr 2017/18, welche neue Einblicke in die 
Schulung von Schülerinnen und Schülern mit 
besonderem Bildungsbedarf an Regel- und 
Sonderschulen liefert (BFS, 2019a). Die Mo-
dernisierung des statistischen Modells wur-
de schon seit Langem diskutiert (Gerlings & 
Mühlemann, 2006). Sie ist das Ergebnis ei-
ner engen Zusammenarbeit zwischen dem 
BFS, der Schweizerischen Konferenz der kan-
tonalen Erziehungsdirektoren (EDK), dem 
Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpäd-
agogik (SZH) und externen Expertinnen und 
Experten. Obwohl diese Statistik seit gut 
zehn Jahren mit viel Spannung erwartet 
wurde, war das Echo in den Medien im All-
gemeinen und in den Fachzeitschriften im 
Besonderen überraschend gering.

Die neue Publikation des BFS schliesst eine 
wichtige Lücke, da die alte Statistik aus der 
Zeit der Invalidenversicherung (IV) den 
Trend der letzten Jahre hin zur «Schule für 
alle» schon seit Längerem nicht mehr ad-
äquat abbilden konnte (Lanners, 2019).

Auf dem Weg zu  

einer integrativeren Schule

Die alte Statistik erlaubte nur die Berech-
nung der Integrationsquote für die elf Jahre 
der obligatorischen Schule (zwei Jahre Pri-
marstufe 1 – 2, sechs Jahre Primarstufe 3 – 8 
und drei Jahre Sekundarstufe I). Diese Quote 
ist in den letzten 15 Jahren von 94,9 Prozent 
auf 96,7 Prozent gestiegen (Abb. 1, S. 52).
 Seit dem Jahr 2004 ist somit die Zahl 
der Schülerinnen und Schüler in separativen 
Schulformen von 50 000 auf 32 000 gesun-
ken, d. h. um 40 Prozent (Lanners, 2018). 
Separative Settings beziehen sich entweder 
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auf Sonderklassen in Regelschulen oder auf 
Klassen in Sonderschulen. Verschiedene na-
tionale und internationale Ereignisse haben 
zur Verringerung der Anzahl Lernender in 
separativen Schulformen beigetragen, wie 
z. B. das Inkrafttreten des BehiG (2002), 
des Sonderpädagogik-Konkordats (EDK, 
2007a), des HarmoS-Konkordats (EDK, 
2007b) und der UN-BRK (2014).1 Diese sehr 
positive Entwicklung ist das Ergebnis des 
Einsatzes und der Innovationen aller schuli-
schen Akteure – sei es auf kommunaler, 
kantonaler oder interkantonaler Ebene. Die 
Stagnation der Inklusionsquote bei 96,6 

1 Die in Abbildung 1 angegebenen Jahre entspre-

chen dem Zeitpunkt des Inkrafttretens und die 

im Text genannten Jahre dem Zeitpunkt der Rati-

fizierung.

Prozent seit dem Schuljahr 2014/2015 wirft 
jedoch einen Schatten auf das positive Bild.
   Die Integrationsquote der Schweizer 
Schulen liegt unter dem Durchschnitt von 
97,8 Prozent der verschiedenen Länder und 
Regionen der Europäischen Agentur für 
sonderpädagogische Förderung und inklusi-
ve Bildung (European Agency, 2020). Die in-
ternationalen Vergleiche zeigen, dass Län-
der mit einer langen Tradition der Heil- und 
Sonderpädagogik wie die Schweiz, Deutsch-
land (96,9 %) oder die Niederlande (96,8 %), 
weniger inklusiv sind als Länder, die nicht 
über diese Tradition verfügen oder die den 
Weg einer radikalen Schliessung aller Son-
dereinrichtungen gewählt haben (wie Itali-
en, das nach dem Basaglia-Gesetz von 1978 
jetzt eine Inklusionsquote von 100 Prozent 
in den Schulen erreicht hat). In der Schweiz 

Jahr Integrationsquote (%) Anzahl SuS in separativen Schulformen Kommentar: Wichtige Regelungen

1999 94,87 % 48 740

2000 94,88 % 48 594

2001 94,83 % 49 114

2002 94,78 % 49 921

2003 94,72 % 50 431

2004 94,72 % 50 341 BehiG

2005 94,86 % 48 689

2006 95,05 % 46 327

2007 95,18 % 44 490

2008 95,45 % 41 624 Sonderpädagogik-Konkordat

2009 95,74 % 38 781 HarmoS

2010 95,93 % 37 130

2011 96,06 % 35 819

2012 96,15 % 35 162

2013 96,29 % 34 113

2014 96,56 % 31 620 UN-BRK

2015 96,64 % 31 110

2016 96,65% 31 440

2017 96,68 % 31 326
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Abbildung 1: Entwicklung der Integrationsquote (BFS, 2019b, 2019c)
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wurden mit dem Inkrafttreten des IV-Geset-
zes im Jahr 1960 viele Ressourcen für die 
Betreuung von Menschen mit Behinderun-
gen gesprochen. In Übereinstimmung mit 
den damals aktuellen wissenschaftlichen 
Trends wurden die neuen Mittel in separa-
tive Strukturen investiert, wie z. B. in den 
Bau von Sonderschulen oder grossen Ein-
richtungen. Erst ab den 1970er Jahren ent-
wickelte sich allmählich die Deinstitutiona-
lisierungsbewegung.
 Eine gut entwickelte Sonderschulinfra-
struktur ermutigt die Schulbehörden, diese 
effizient zu nutzen, indem sie sicherstellen, 
dass keine Plätze vakant bleiben. Die Ab-
schreibung der Investitionen des Bundes 
und der Kantone erschwert somit die schu-
lische Integration und betoniert die Separa-
tion. In Kantonen, die über keine Sonder-

schulen verfügen, ist der gegenteilige Ef-
fekt zu beobachten. Die höheren Kosten für 
ausserkantonale Platzierungen führen da-
zu, dass zuerst integrative Lösungen inner-
halb des Kantons gesucht werden, bevor ein 
Platz in einer Sonderschulklasse in einem 
Nachbarkanton gesprochen wird.   

Fokus auf die separativen 

Schulformen

Die neue Statistik ermöglicht eine vertieftere 
Analyse der Entwicklung der separativen 
Strukturen. Die Separationsquote nimmt von 
einem Schulzyklus zum anderen rasch zu 
(Abb. 2). So werden in der Primarstufe 3 – 8 
fast dreimal so viele Schüler getrennt be-
schult (3,4 % Separationsquote) als in der 
Primarstufe 1 – 2 (1,2 %). Und die Quote 
steigt um ein weiteres Drittel zwischen Pri-

Einführungsklassen Klassen für  

Fremdsprachige

Andere  

Sonderklassen

Sonderschulen Durschnittliche Anzahl  

SuS (pro Schuljahr)

Primarstufe 1 – 2  

(2 Jahre)

0,00 % 0,01 % 0,03 % 1,17 % 1043

Primarstufe 3 – 8  

(6 Jahre)

0,64 % 0,27 % 0,74 % 1,74 % 2894

Sekundarstufe I  

(3 Jahre)

0,00 % 0,64 % 1,59 % 2,35 % 39614,0 %

3,5 %

3,0 %

2,5 %

2,0 %

4,5 %

1,5 %

1,0 %

0,5 %

0,0 %

5,0 %

1500

2000

2500

3000

3500

4000

500

1000

0

A
n

za
h

l S
u

S

Se
pa

ra
tio

ns
qu

ot
e

Einführungsklassen
0,64 %

0,27 %

Sonderschulen
1,74 %

Sonderschulen
1,17 %

Andere Sonderklassen
0,74 %

Sonderschulen
2,35 %

Durschnittliche
Anzahl SuS

(pro Schuljahr)

2894

3961

1043
Andere Sonderklassen

1,59 %

Klassen für
Fremdsprachige

0,64 %

Primarstufe 1–2
(2 Jahre)

Primarstufe 3–8
(6 Jahre)

Sekundarstufe I
(3 Jahre)

Abbildung 2: Separative Schulformen (2017/2018) (BFS, 2019b)
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mar- und Sekundarstufe (4,6 %). Diese Ent-
wicklung zeigt, dass die Übergänge zwi-
schen den Zyklen bei der schulischen Sepa-
ration eine Schlüsselrolle spielen.
 Drei Arten von Sonderklassen werden 
in der Regelschule unterschieden, nämlich 
Einführungsklassen, Klassen für fremdspra-
chige Schülerinnen und Schüler sowie an-
dere Sonderklassen, wie z. B. Kleinklassen. 
Nicht alle Kantone haben alle drei Sonder-
klassentypen. In der Primarstufe besuchen 
0,64 Prozent der Schülerinnen und Schüler 
(ca. 3300 Lernende) eine Einführungsklasse. 
Bei dieser Klasse handelt es sich um die ein-
zige Sonderklasse, die es nur auf der Primar-
stufe gibt. Beim Übergang von der Primar- 
zur Sekundarstufe verdoppelt sich die Zahl 
der Schülerinnen und Schüler, die eine Klas-
se für Fremdsprachige oder eine andere Son-
derklasse besuchen.
 Der progressive Anstieg der Anzahl se-
parativer Schulungen stützt die Hypothese, 
dass die Separation für die Mehrheit der  

betroffenen Lernenden die Türen für eine 
Rückkehr in eine Regelklasse verschliesst. 
Die derzeit verfügbaren Zahlen reichen nicht 
für eine Langzeitanalyse des Bildungsver-
laufs von Schülerinnen und Schülern mit be-
sonderem Bildungsbedarf.
 Die Quote der Schülerinnen und Schüler 
in Sonderschulen ist von Kanton zu Kanton 
sehr unterschiedlich und liegt zwischen 0,83 
Prozent und 2,66 Prozent, bei einem Schwei-
zer Durchschnitt von 1,8 Prozent (Abb. 3). 
   In Kantonen mit grossen unproduktiven 
Flächen (z. B. Bergkantone) ist die Separati-
onsquote deutlich tiefer (r = -0,05; p < 0,01; 
BFS, 2019b, 2020). Dies ist ein geografisches 
Phänomen, da die Separationsquote nicht mit 
Bevölkerungsvariablen, wie der Einwohner-
zahl, dem Anteil der ausländischen Bevölke-
rung oder der Sozialhilfequote, korreliert ist. 
Eine grosse Entfernung zwischen dem Wohn-
ort und der nächstgelegenen Sonderschule 
scheint die Suche nach integrativen Lösungen 
in der Nähe des Wohnortes zu begünstigen. 

Kanton Anteil der Schülerinnen und Schüler  

in Sonderschulen
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Abbildung 3: Anteil der Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen (2017/2018) (BFS, 2019b)
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Mehrheit (98 %) der Schülerinnen und Schü-
ler in regulären Klassen dem Regellehrplan 
ohne Anpassung folgt, ist keine Überra-
schung (Abb. 5, S. 56). Solche Anpassungen 
sind häufiger in anderen Sonderklassen 
(60 %), Klassen für Fremdsprachige (66,5 %) 
und in Sonderschulklassen (82,6 %). Auf der 
anderen Seite folgen 40 Prozent der Lernen-
den in anderen Sonderklassen und 17,4 Pro-
zent der Lernenden in Sonderschulklassen 
dem regulären Lehrplan. Die letztgenannte 
Feststellung, dass mehr als 3000 Schülerin-
nen und Schüler in Sonderschulen dem Lehr-
plan ohne Anpassung folgen, gibt Anlass zur 
Sorge, da eine Schulung in Sonderschulen 
die Bildungs- und Berufslaufbahn der Betrof-
fenen nachhaltig behindert. Und dies, ob-
wohl die Lernenden, da sie dem Regellehr-
plan folgen, logischerweise die Kompeten-
zen besitzen, eine Regelklasse zu besuchen.

Schlussfolgerungen und Ausblick

Die Analyse der neuen Statistik der Sonder-
pädagogik führt mich zu drei Überlegun-

Die neue Statistik zeigt, dass sich neun von 
zehn Sonderschulen in Städten befinden, 
während die restlichen in ländlichen Gebieten 
liegen.

Fokus auf verstärkte Massnahmen 

und Lehrplananpassungen

Im Schuljahr 2017/2018 hatten 42 000 der 
933 000 Schülerinnen und Schüler (4,5 %) 
der obligatorischen Schule Anspruch auf ver-
stärkte sonderpädagogische Massnahmen. 
Die verstärkten Massnahmen umfassen je 
nach Kanton verschiedene Formen der Un-
terstützung wie Schulische Heilpädagogik, 
Logopädie, Psychomotoriktherapie oder die 
Schulung in Sonderschulen. Die Verteilung 
der verstärkten Massnahmen nach Klassen-
arten zeigt zum ersten Mal die Fortschritte 
der schulischen Integration in der Schweiz. 
Bisher war nur die Anzahl der Lernenden in 
separativen Settings bekannt. Die Daten zei-
gen, dass derzeit die Mehrheit der Schülerin-
nen und Schüler mit verstärkten Massnah-
men (53,2 %) in eine Regelklasse integriert 
ist (Abb. 4). Dieses sehr positive Ergebnis ist 
der Lohn für all die Energie, die in den letz-
ten Jahren in die schulische Integration in-
vestiert wurde.    
 Der neuen Statistik fehlt eine Erhebung 
der Eigenschaften der Schülerinnen und 
Schüler mit verstärkten Massnahmen. Die 
medizinische Diagnose aus IV-Zeiten wurde 
durch den Begriff des besonderen Bildungs-
bedarfs ersetzt, ohne dass die Art des Letz-
teren statistisch erfasst wird. So wissen wir 
nicht, wo welche Schülerinnen und Schüler 
mit welcher Art von Beeinträchtigung oder 
Behinderung zur Schule gehen – ein Zu-
stand, der auch von der UNO bemängelt 
wird (2019).
 Bei 4,3 Prozent aller Lernenden werden 
die Lernziele in einem oder mehreren Fä-
chern angepasst. Dass die überwältigende 

Klasse Anzahl SuS Proportion

Klassen für Fremdsprachige 97 0,2 %

Einführungsklassen 574 1,4 %

Andere Sonderklassen 1862 4,4 %

Sonderschulklassen 17 304 41,2 %

Regelklassen 22 566 53,2 %

Sonderschulklassen 
(n = 17 304) 40,8 %

Regelklassen 
(n = 22 566) 53,2 %

Klassen für Fremdsprachige (n = 97) 0,2 %

Andere Sonderklassen (n = 1862) 4,4 %

Einführungsklassen (n = 574) 1,4 %

Abbildung 4: Verteilung der verstärkten 
Massnahmen nach Klassenarten 
(2017/2018) (BFS, 2019b)
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gen, wie die schulische Integration gestärkt 
werden könnte. Da die Integrationsrate seit 
fünf Jahren stagniert, müssen wir unsere 
Strukturen gründlich überdenken.   

Transformation der Sonderschulen

Sonderschulen behindern die Entwicklung 
einer «Schule für Alle». Da einige dieser 
Schulen aus den 1960er Jahren stammen, ist 
eine Renovation oder sogar eine Erweite-
rung oft ein aktuelles Thema. Eine Renova-
tion oder Vergrösserung dieser separieren-
den Strukturen wird die schulische Integra-
tion auf Jahrzehnte hinaus blockieren. Das 
Ziel besteht nicht darin, die Sonderschulen 
zu schliessen, sondern sie umzugestalten 
und zu öffnen. Die Auslagerung einiger Klas-
sen von Sonderschulen in Regelschulen ist 
ein möglicher Weg. Die so freiwerdenden 
Flächen und die vorhandene Infrastruktur 
können für Regelklassen für Kinder aus der 
Umgebung oder für andere gemeinschaftli-

Keine  

Lehrplananpassung

Teilweise individuelle Lernziele  

(in ein oder zwei Fächern)

Mehrheitlich individuelle Lernziele  

in drei oder mehr Fächern)
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(n = 17 304)

17,4 % 10,6 % 72,0 %
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(n = 7302)
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Klassen für Fremdsprachige 

(n = 3027)

33,5 % 36,4 % 30,1 %

Einführungsklassen 

(n = 3281)
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(n = 883 011)
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Keine Lehrplananpassung

Abbildung 5: Lehrplananpassungen (2017/2018) (BFS, 2019b)

che Dienste für die Einwohnerinnen und Ein-
wohner genutzt werden.

Integration in Pädagogische 

Hochschulen

Die Schweiz hat drei verschiedene Systeme 
für die Ausbildung von Regellehrpersonen 
und von Schulischen Heilpädagoginnen und 
Heilpädagogen (Abb. 6). Der östliche Lan-
desteil der Schweiz hat sich dafür entschie-
den, die Ausbildungen in Regel- und Son-
derpädagogik zu trennen, indem sie die 
Ausbildungen in Sonderpädagogik an eine 
einzelne spezialisierte Hochschule ausgela-
gert hat. Diese Wahl bedeutet, dass die Pä-
dagogischen Hochschulen aus diesem Lan-
desteil über kein eigenes Kompetenzzent-
rum für Sonderpädagogik verfügen, wel-
ches gewinnbringend in der Ausbildung der 
Regellehrpersonen eingesetzt werden kann. 
Der westliche Landesteil hat sich für die In-
tegration der Sonderpädagogik in die Päda-
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gogischen Hochschulen entschieden.2 Diese 
institutionelle Nähe trägt Früchte, nicht nur 
in der Ausbildung, sondern auch in gemein-
samer Forschung.
 Die Ausbildung des Schulpersonals in 
Freiburg wird von zwei verschiedenen Insti-
tutionen angeboten: Die Ausbildung in Re-
gelpädagogik wird an der Pädagogischen 
Hochschule, die Ausbildung in Sonderpäda-
gogik an der Universität angeboten. Diese 
institutionelle Trennung hat zu unzurei-
chenden Kontakten zwischen den beiden 
Institutionen geführt (Capaul, 2019). Feh-
lende Zusammenarbeit zwischen der Regel- 
und der Sonderpädagogik ist kontraproduk-
tiv für die Weiterentwicklung der integrati-
ven Schule und blockiert die Bündelung der 
beidseitig vorhandenen Kompetenzen und 
Ressourcen.

2 Genf gehört zu dieser Gruppe mit dem Unter-

schied, dass beide Ausbildungen an der Universi-

tät Genf angeboten werden.

Um schulische Integration voranzutreiben, 
muss das Wissen der Sonderpädagogik zu 
den Lehrpersonen in Ausbildung gelangen, 
nicht umgekehrt. Die Sonderpädagogik 
darf nicht länger in institutionellen Elfen-
beintürmen eingesperrt bleiben, sondern 
muss für alle zugänglich sein. 

Modernisierung der Ausbildungen 

in Sonderpädagogik

Das Reglement über die Anerkennung der  
Diplome im Bereich der Sonderpädagogik 
stammt aus dem Jahr 2008 (EDK, 2008), einer 
Zeit, in der die separative Sonderschulung 
noch die Norm war. Kompetenzen, die derzeit 
für inklusiven Unterricht erforderlich sind – 
wie zum Beispiel das Gestalten von integrati-
ven Settings oder das interdisziplinäre Zusam-
menarbeiten in Regelklassen – sind logischer-
weise nicht darin enthalten. Um die Zunahme 
der Separation beim Übergang von der Pri-
marstufe in die Sekundarstufe zu reduzieren, 
braucht es eine spezifische Ausbildung in Son-
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Abbildung 6: Ausbildung des Lehrpersonals (SKBF, 2018, S. 257)
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derpädagogik für die Sekundarstufe. Die auf 
der Sekundarstufe benötigten Kompetenzen 
unterscheiden sich von denen der Primarstufe. 
Die Einführung einer neuen Vertiefungsrich-
tung im oben genannten Anerkennungsregle-
ment könnte diese Lücke schliessen und die 
beiden bestehenden Vertiefungsrichtungen 
(Heilpädagogische Früherziehung und Schuli-
sche Heilpädagogik) ergänzen.
 Im Herbst dieses Jahres wird das BFS 
die Sonderpädagogikstatistik 2018/19 mit 
zusätzlichen kantonalen Vergleichen veröf-
fentlichen. Fortsetzung folgt.
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